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Gesetz
zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Ge-
meindeverbdnde im Haushaltsjahr 2020 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 - GFG 2020)
und zur Anderung des Stiarkungspaktgesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkiindet wird:
Gesetz

zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Ge-
meindeverbdnde im Haushaltsjahr 2020 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 - GFG 2020)
und zur Anderung des Stiarkungspaktgesetzes
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Artikel 1

Gesetz zur Regelung der Zuweisungen
des Landes Nordrhein-Westfalen an die
Gemeinden und Gemeindeverbande im Haushaltsjahr 2020

(Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 - GFG 2020)

Inhaltsiibersicht

Teil1

Grundlagen

§1

Zuweisungen des Landes an die Gemeinden und Gemeindeverbande

Teil 2

Steuerverbund

§ 2 | Ermittlung der Finanzausgleichsmasse

§ 3 | Vorwegabzug, Voraberhéhung

§ 4 | Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse
§ 5 | Grundsatze fir die Schliisselzuweisungen
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§ 6 | Aufteilung der Schlisselmasse

§ 7 | Festsetzung der Schliisselzuweisungen flr die Gemeinden

§ 8 | Ermittlung der Ausgangsmesszahl fur die Gemeinden

§ 9 | Ermittlung der Steuerkraftmesszahl fur die Gemeinden

Festsetzung der Schllsselzuweisungen fir die Kreise

§ 11 | Ermittlung der Ausgangsmesszahl fur die Kreise und die Stadteregion Aachen

§ Ermittlung der Umlagekraftmesszahl fur die Kreise und die Stadteregion Aachen

12

§ Festsetzung der Schllsselzuweisungen fiir die Landschaftsverbande

13

§ Ermittlung der Ausgangsmesszahl fir die Landschaftsverbande

14

§ Ermittlung der Umlagekraftmesszahl fur die Landschaftsverbande

15

§ Investitionspauschalen, Tilgung Sondervermdgen, Aufwands-/Unterhaltungspauschale
16

§ Schulpauschale/Bildungspauschale

17

§ Sportpauschale

18

§ Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbinde zur Uberwindung auBergewdhnli-

19 cher oder unvorhersehbarer Belastungssituationen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/35



Teil 3

Zuweisungen auBerhalb des Steuerverbundes

§ 20 | Kompensationsleistungen an die Gemeinden fir Verluste durch die Neuregelung des
Familienleistungsausgleichs

§ 21 | Kompensationsleistungen an die Gemeinden fur Verluste in Zusammenhang mit dem
Steuervereinfachungsgesetz 2011

§ 22 | Zuweisungen nach MaBgabe des Haushaltsplans des Landes

Teil 4

Umlagegrundlagen, Umlagen

§ 23

Umlagegrundlagen flr Schlisselzuweisungen

§ 24

Kreisumlage
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§ 25 | Landschaftsumlage

§ 26 | Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Teil 5

Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 27 | Grundlagen fir die Erhebung und die Anwendung von Daten zur Berechnung von Zu-
weisungen aus dem Steuerverbund

§ 28 | Verfahrensregelungen zur Ermittlung, Festsetzung und Auszahlung der Zuweisungen
aus dem Steuerverbund

§ 29 | Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen aus dem Steuerverbund

§ 30 | Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

§ 31 | Abschlagszahlungen fir Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsaus-
gleichs und in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

Férderungsgrundsatze fur zweckgebundene Zuweisungen nach MafBgabe des Haus-
haltsplans des Landes

§ 32

§ 33 | Kurzungsermachtigung

Teil 6

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten
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§ 34 | Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Anlagen

An- | Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2020 (zu § 2 Absatz 3 GFG 2020)

lage

1

An- | Hauptansatzstaffel (zu § 27 Absatz 3 Satz 1 GFG 2020)

lage

2 Bevodlkerungszahlen in den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen (zu § 27 Ab-
satz 3 Satz 1 GFG 2020)

An-

lage

3
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Teil 1

Grundlagen

§1

Zuweisungen des Landes an die Gemeinden und Gemeindeverbande

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbande tragen die Kosten ihrer eigenen und der ihnen Uber-
tragenen Aufgaben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbande erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lasten-
ausgleichs zur Erganzung ihrer eigenen Ertrage allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen
flr die Erfullung ihrer Aufgaben.

(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbande erhalten einen Anteil am Steueraufkommen des Lan-
des (Steuerverbund) geman §§ 2 bis 19.

(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbande erhalten ferner Zuweisungen nach naherer Bestim-
mung dieses Gesetzes (§§ 20, 21) sowie nach MaBgabe des Haushaltsplans des Landes (§ 22).

(5) Soweit den Gemeinden und Gemeindeverbanden Zuwendungen auf Grund besonderer Ge-
setze gewahrt werden, bleiben diese unberthrt.

(6) Gemeindeverbdnde im Sinne dieses Gesetzes sind die Kreise, die Landschaftsverbdnde und
die Stadteregion Aachen gemanB § 1 Absatz 1 des Stadteregion Aachen Gesetzes vom 26. Febru-
ar 2008 (GV. NRW. S. 162), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Oktober 2015 (GV. NRW. S.
698) geandert worden ist. Soweit in diesem Gesetz nichts anderes geregelt ist, gelten fir die
%teregion Aachen die Regelungen fir Kreise und flr die regionsangehdrigen Gemeinden ge-
maB § 4 Absatz 1 Satz 3 und § 5 des Stadteregion Aachen Gesetzes die Regelungen fiir kreisan-
gehodrige Gemeinden.
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Teil 2

Steuerverbund

§2

Ermittlung der Finanzausgleichsmasse

(1) Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbanden 23 Prozent (Verbundsatz) seines
Anteils an der Einkommensteuer, der Koérperschaftsteuer und der Umsatzsteuer (Gemeinschaft-
steuern) zur Verfigung. Ferner beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindeverbande in H6-
he des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer.

(2) Der Berechnung nach Absatz 1 liegt das Ist-Aufkommen der jeweiligen Steuer im Zeitraum
vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 (Verbundzeitraum) zugrunde. Dabei wird das
insgesamt im Verbundzeitraum ermittelte Ist-Aufkommen

1. erhdht oder vermindert um die Einnahmen oder Ausgaben des Landes im Landerfinanzaus-
gleich nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Finanzausgleichsgesetzes vom 20. De-
zember 2001 (BGBI. | S. 3955, 3956), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2018 (BGBI. | S. 2696) geandert worden ist, und aus den allgemeinen Bundeserganzungszu-
weisungen nach § 11 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes,

2. vermindert um den fir Kompensationsleistungen an die Gemeinden fir Verluste aus der Neu-
regelung des Familienleistungsausgleichs gemaB § 1 Satze 5 bis 15, 18 und 19 des Finanzaus-
gleichsgesetzes ausgezahlten Betrag,

3. erhéht um den als interkommunalen Entlastungsausgleich zugunsten der Kommunen der neu-
en Lander enthaltenen Anteil des Landes am Minderaufkommen der Umsatzsteuer

(§ 1 Satz 5 des Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 30 Nummer 1 des Vierten Ge-
setzes fir moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 (BGBI. | S. 2954)
in Verbindung mit Artikel 32 des Jahressteuergesetzes 2009 vom 19. Dezember 2008 (BGBI. | S.
2794), in Verbindung mit Artikel 24 des Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 7. De-
zember 2011 (BGBI. | S. 2592), in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes zur Anderung des Fi-
nanzausgleichsgesetzes und der Bundeshaushaltsordnung vom 15. Juli 2013 (BGBI. | S. 2395)
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und in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Inte-
gration und zur weiteren Entlastung von Landern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBI. |
S. 2755)),

4. vermindert um den als Kompensationsleistung fir Einnahmeausfalle des Landes aus der Spiel-
bankabgabe erhaltenen Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer

(§ 1 Satz 5 des Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 3 Nummer 3 des Haushalts-
begleitgesetzes 2006 vom 29. Juni 2006 (BGBI. | S. 1402)),

5. vermindert um den als Beteiligung des Bundes zur Aufgabenerfillung im Bereich der Foérde-
rung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege erhalte-
nen Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 5 des Finanzausgleichs-
gesetzes in Verbindung mit Artikel 2 des Kinderférderungsgesetzes vom

10. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2403) und in Verbindung mit Artikel 3 des Gesetzes zur zusatzli-
chen Forderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
vom 15. Februar 2013 (BGBI. | S. 250) und in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes zur weiteren
Entlastung von Landern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau
der Kindertagesbetreuung sowie zur Anderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 22. Dezem-
ber 2014 (BGBI. | S. 2411),

6. vermindert um den fir Kompensationsleistungen an die Gemeinden fir Verluste durch das
Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 1. November 2011 (BGBI. | S. 2131) ausgezahlten Betrag (§
1 Satz 5 des Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 13 des Steuervereinfachungs-
gesetzes 2011),

7. vermindert um den Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer flr Asylbewer-
ber und Flichtlinge nach Artikel 8 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20. Oktober
2015 (BGBI. | S. 1722) in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an
den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Landern und Kommunen vom 1. De-
zember 2016 (BGBI. | S. 2755) und Artikel 1 des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bun-
des an den Integrationskosten der Lander und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Ab-
finanzierung des Fonds “Deutsche Einheit” vom

17. Dezember 2018 (BGBI | S. 2522),

8. vermindert um den Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer, der vom Bund
zur Entlastung der Kommunen lber den Landeranteil an der Umsatzsteuer nach Artikel 1 des Ge-
setzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung
von Landern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBI. | S. 2755) gezahlt wird und
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9. vermindert um den Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer, der vom Bund
zur Weiterentwicklung der Qualitat in der Kindertagesbetreuung Uber den Landeranteil an der
Umsatzsteuer nach Artikel 3 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat und zur Teilhabe
in der Kindertagesbetreuung vom 19. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2696) gezahlt wird.

(3) Die Ermittlung der Finanzausgleichsmasse nach den Absatzen 1und 2 sowie § 3 ergibt sich
aus Anlage 1 zu diesem Gesetz.

§3

Vorwegabzug, Voraberh6hung

(1) Von der nach § 2 ermittelten Finanzausgleichsmasse werden fir die im Haushaltsjahr 2020
vom Land fur die Gemeinden und Gemeindeverbande auf Grund gesetzlicher Vorschriften und
vertraglicher Vereinbarungen zu entrichtenden Tantiemen Mittel in Hohe von 5 466 000 Euro ab-
gezogen.

(2) Der nach § 2 ermittelten Finanzausgleichsmasse werden 216 000 000 Euro hinzugerechnet,
die dem im Mehraufkommen des Landes an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 enthaltenen Betrag
entsprechen, der vom Bund nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kos-
ten der Integration und zur weiteren Entlastung von Landern und Kommunen tber den Landeran-
teil an der Umsatzsteuer gewahrt wird.

§4

Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

Die sich aus den Berechnungen nach den §§ 2 und 3 ergebende verteilbare Finanzausgleichs-
masse wird auf Schllisselzuweisungen, Investitions- sowie Aufwands-/Unterhaltungspauscha-
len, fachbezogene Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen aufgeteilt.

§5

Grundsatze fiir die Schlliisselzuweisungen
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(1) Die Gemeinden und die Gemeindeverbande erhalten Schliisselzuweisungen, deren Hohe sich
fur die einzelne Gebietskorperschaft nach ihrem Finanzbedarf und nach ihrer Steuer- oder Umla-
gekraft bemisst. Neben der Einwohnerzahl werden fiir die Bedarfsermittiung

1. die Tragerschaft von Schulen,
2. die Soziallasten,
3. die Zentralitatsfunktion und

4. das Verhaltnis von Flache und Einwohnerzahl

berlicksichtigt.

(2) Die Schlisselzuweisung wird aus der Gegenlberstellung einer Ausgangsmesszahl (§§ 8, 11
und 14) und einer Steuerkraftmesszahl (§ 9) oder Umlagekraftmesszahl (§§ 12 und 15) berechnet.

§6

Aufteilung der Schliisselmasse

Flr Schlisselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag von 10 784 208 900 Euro zur Verfligung
gestellt. Dieser Betrag wird aufgeteilt auf die Schllisselmasse fiir

1. Gemeinden mit 8 465 005 900 Euro,

2. Kreise mit 1261615 300 Euro,

3. Landschaftsverbande mit 1057 587 700 Euro.
§7

Festsetzung der Schliisselzuweisungen

fiir die Gemeinden
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(1) Jede Gemeinde erhalt als Schliisselzuweisung 90 Prozent des Unterschiedsbetrages zwi-
schen der maBgeblichen Ausgangsmesszahl (§ 8) und der maBgeblichen Steuerkraftmesszahl

(§9).

(2) Erreicht oder Uberschreitet die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so erhélt die Ge-
meinde keine Schllisselzuweisung.

§8
Ermittlung der Ausgangsmesszahl fiir die Gemeinden

(1) Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde wird ermittelt, indem der Gesamtansatz mit dem ein-
heitlichen Grundbetrag geman § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfaltigt wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz unter Berilicksichtigung von Einwohnerveran-
derungen, dem Schileransatz, dem Soziallastenansatz, dem Zentralitatsansatz und dem Fla-
chenansatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz wird den Gemeinden nach dem relevanten Einwohnerwert gewahrt. Zur Er-
mittlung und Festsetzung des relevanten Einwohnerwertes wird die Zahl der Einwohner nach §
27 Absatz 3 Satz 1 mit der durchschnittlichen Zahl der Einwohner nach § 27 Absatz 3 Satz 2 ver-
glichen. Der héhere Wert wird angesetzt. Fur die Berlicksichtigung im Hauptansatz wird dieser
Wert nach der GemeindegroBe gewichtet (Hauptansatzstaffel - Anlage 2).

Liegt der Einwohnerwert einer Gemeinde zwischen zwei Stufen der Staffelklasse, so wird der
Prozentsatz mit den dazwischenliegenden Werten angesetzt. Der Prozentsatz wird auf eine De-
zimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.

(4) Der Schiuleransatz wird den Gemeinden fur jeden erfassten Schiler nach § 27 Absatz 5 an
Schulen in eigener Tragerschaft gewahrt. Fur die Bericksichtigung im Schileransatz wird die
Zahl der Schiuler gewichtet nach Schilern, die
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1. im Ganztagsbetrieb beschult werden, mit 2,67

2. im Halbtagsbetrieb beschult werden, mit 1,00.

Soweit Zweckverbande Schultréager sind, werden die Schiler den dem Zweckverband angehd-
renden Gemeinden entsprechend dem Anteil an der Umlage zugerechnet. Erfolgt die Ubertra-
gung der Schultragerschaft durch 6ffentlich-rechtliche Vereinbarung, werden die Schiler den
beteiligten Kommunen entsprechend dem in dieser Vereinbarung geregelten Finanzierungsanteil
zugerechnet. Der Schiileransatz wird den Stadten Diiren und Glitersloh zur Halfte auch fir Schi-
ler gewahrt, die die Stiftischen Gymnasien in diesen Gemeinden besuchen.

(5) Der Soziallastenansatz wird den Gemeinden fiir die erfassten Bedarfsgemeinschaften im Sin-
ne von § 7 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch — Grundsicherung flr Arbeitsuchende
—in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBI. | S. 850, 2094), das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Juli 2019 (BGBI. | S. 1066) geandert worden ist, nach § 27 Absatz
6 gewahrt. Fur die Berlicksichtigung im Soziallastenansatz wird die Zahl der Bedarfsgemein-
schaften mit 16,80 multipliziert.

(6) Der Zentralitdtsansatz wird den Gemeinden fir die erfassten sozialversicherungspflichtig Be-
schaftigten nach § 27 Absatz 7 gewahrt. Fir die Beriicksichtigung im Zentralitatsansatz wird die
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten mit 0,61 multipliziert.

(7) Der Flachenansatz wird den Gemeinden gewahrt, die eine Gber dem Landesdurchschnitt lie-
gende Flache pro Einwohner aufweisen. Dieser Flachenanteil einer Gemeinde wird mit 0,19 multi-
pliziert. Landesdurchschnitt ist das arithmetische Mittel aus der Gesamtheit der gemeindlichen
Flache-Einwohner-Relationen. Bei der Ermittlung des Flachenansatzes werden die Flache einer
Gemeinde nach § 27 Absatz 9 und die Einwohner einer Gemeinde nach § 27 Absatz 3 Satz 1 be-
ricksichtigt.

§9

Ermittlung der Steuerkraftmesszahl fiir die Gemeinden
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(1) Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der fir die Gemeinden geltenden Steuer-
kraftzahlen der Gewerbesteuer, der Grundsteuern, des Gemeindeanteils an der Einkommensteu-
er und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und des jeweiligen Abrechnungsbetrages flr
das Jahr 2017 nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW vom 9. Februar 2010 (GV.
NRW. S. 127), das durch Artikel 18 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geér@rt
worden ist, abziglich der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in der Referenzperiode
nach § 27 Absatz 8.

(2) Als Steuerkraftzahlen werden zugrunde gelegt

1. bei der Gewerbesteuer das Ist-Aufkommen des ersten Halbjahres der Referenzperiode, ge-
teilt durch den im ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsachlich festgesetzten Hebesatz, ad-
diert zu dem Ist-Aufkommen des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im
zweiten Halbjahr der Referenzperiode tatsachlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 418,

2. beider Grundsteuer A das Ist-Aufkommen des ersten Halbjahres der Referenzperiode, ge-
teilt durch den im ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsachlich festgesetzten Hebesatz, ad-
diert zu dem Ist-Aufkommen des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im
zweiten Halbjahr der Referenzperiode tatsachlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 223,

3. beider Grundsteuer B das Ist-Aufkommen des ersten Halbjahres der Referenzperiode, ge-
teilt durch den im ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsachlich festgesetzten Hebesatz, ad-
diert zu dem Ist-Aufkommen des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im
zweiten Halbjahr der Referenzperiode tatsachlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 443,

4. bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das Ist-Aufkommen in der Referenzperi-
ode

a) zuzuglich der in der Referenzperiode angefallenen Kompensationsleistungen an die Ge-
meinden fur Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, unter Berucksichti-
gung der in diesem Zeitraum angefallenen Abrechnungsbetrage und

b) zuzlglich der in der Referenzperiode angefallenen Kompensationsleistungen an die Ge-
meinden fur Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011,
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5. bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer das Ist-Aufkommen in der Referenzperiode
und

6. bei der Gewerbesteuerumlage das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im ersten Halbjahr
der Referenzperiode, geteilt durch den im ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsachlich fest-
gesetzten Hebesatz, multipliziert mit den im ersten Halbjahr der Referenzperiode festgesetzten
Vervielfaltigern fir die Gewerbesteuerumlage zuziiglich des Ist-Aufkommens im zweiten Halb-
jahr der Referenzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode tatsachlich
festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode festge-
setzten Vervielfaltigern fur die Gewerbesteuerumlage.

§10

Festsetzung der Schliisselzuweisungen fiir die Kreise

(1) Jeder Kreis erhalt als Schlisselzuweisung den Unterschiedsbetrag zwischen der maBgebli-
chen Ausgangsmesszahl (§ 11) und der maBgeblichen Umlagekraftmesszahl (§ 12).

(2) Erreicht oder Uberschreitet die Umlagekraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so erhalt der
Kreis keine Schllsselzuweisung.

§NM

Ermittlung der Ausgangsmesszahl fiir die Kreise und die Stadteregion Aachen

(1) Die Ausgangsmesszahl eines Kreises wird ermittelt, indem der Gesamtansatz mit dem einheit-
lichen Grundbetrag gemaB § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfaltigt wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz und dem Schiileransatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz der Kreise entspricht der Zahl der Einwohner im Kreis nach

§ 27 Absatz 3 Satz 1. Der Hauptansatz der Stadteregion Aachen entspricht der Zahl der Einwoh-
ner in der Stadteregion Aachen ohne die Zahl der Einwohner der Stadt Aachen jeweils nach § 27
Absatz 3 Satz 1.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 15/35



(4) Der Schiileransatz wird den Kreisen fir jeden gemeldeten Schiiler nach § 27 Absatz 5 an
Schulen in eigener Tragerschaft gewahrt. Die Regelung in § 8 Absatz 4 gilt entsprechend. Bevor
der so ermittelte Wert in den Gesamtansatz einflieBt, wird dieser Wert mit dem Kreisfaktor ver-
vielfaltigt. Das fur Kommunales zustandige Ministerium setzt den Kreisfaktor fest.

§12

Ermittlung der Umlagekraftmesszahl fiir die Kreise und die Stadteregion Aachen

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der mit einem einheitlichen Umlagesatz von
37,08 Prozent vervielfaltigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 1 und 2 und des jeweiligen
Abrechnungsbetrages fir das Jahr 2017 nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW.

§13

Festsetzung der Schliisselzuweisungen fiir die Landschaftsverbande

(1) Jeder Landschaftsverband erhalt als Schllisselzuweisung den Unterschiedsbetrag zwischen
der maBgeblichen Ausgangsmesszahl (§ 14) und der maBgeblichen Umlagekraftmesszahl (§ 15).

(2) Erreicht oder Gberschreitet die Umlagekraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so erhalt der
Landschaftsverband keine Schllisselzuweisung.

§14

Ermittlung der Ausgangsmesszahl fiir die Landschaftsverbande

Die Ausgangsmesszahl eines Landschaftsverbandes wird ermittelt, indem die maBgebliche Ein-
wohnerzahl nach § 27 Absatz 3 Satz 1 mit dem einheitlichen Grundbetrag geman § 28 Absatz 1
Satz 2 vervielfaltigt wird.

§15
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Ermittlung der Umlagekraftmesszahl fiir die Landschaftsverbande

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der mit einem einheitlichen Umlagesatz von
14,35 Prozent vervielfaltigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 und des jeweiligen Ab-
rechnungsbetrages flir das Jahr 2017 nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW.

§16
Investitionspauschalen, Tilgung Sondervermogen,

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

(1) Zur pauschalen Férderung investiver MaBnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbanden,
zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie flir weitere Unterhaltungsaufwendun-
gen der Gemeinden stehen Mittel in Hohe von 1252 796 600 Euro bereit.

(2) Nach Abzug eines Betrages fir die Aufwands-/Unterhaltungspauschale nach Absatz 6 in H6-
he von 130 000 000 Euro sowie eines Betrages in Hohe von 31 505 000 Euro als kommunale Be-
teiligung an den Zins- und Tilgungsleistungen des Sondervermdgens ,Zukunftsinvestitions- und
Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" gemaB § 6 des Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsge-
setzes vom 2. April 2009 (GV. NRW. S. 187) verbleibt flr Investitionspauschalen nach den Absat-
zen 3 bis 5 ein verteilbarer Betrag in Hohe von 1 091 291 600 Euro. Die Zuweisungen aus diesen
Investitionspauschalen und den in §§ 17 und 18 geregelten Sonderpauschalen sind gegenseitig
deckungsfahig.

(3) Von dem Betrag nach Absatz 2 Satz 1 werden den Gemeinden 919 752 600 Euro flr investive
MaBnahmen im Rahmen einer allgemeinen Investitionspauschale zur Verfigung gestellt. Davon
werden sieben Zehntel nach der maBgeblichen Einwohnerzahl nach § 27 Absatz 3 Satz 1 und
drei Zehntel nach der maBgeblichen Gebietsflache verteilt.

(4) Von dem Betrag nach Absatz 2 Satz 1 werden 93 312 500 Euro fur eine Investitionspauschale
zur Verfugung gestellt, die in erster Linie fur MaBnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und
-pflege einzusetzen ist. Dieser Betrag wird auf die kreisfreien Stadte und Kreise nach der Zahl
der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner nach § 27 Absatz 4 verteilt.
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(5) Von dem Betrag nach Absatz 2 Satz 1 werden 78 226 500 Euro fir eine Investitionspauschale
zur Verfligung gestellt, die in erster Linie fur investive MaBnahmen im Zusammenhang mit der
Eingliederungshilfe einzusetzen ist. Dieser Betrag wird auf die Landschaftsverbande nach der
maBgeblichen Einwohnerzahl nach § 27 Absatz 3 Satz 1 verteilt. Die Mittel dieser Pauschale kon-
nen zu Gunsten des in § 19 Absatz 2 Nummer 4 erfassten Sonderbedarfs fir die landschaftliche
Kulturpflege fur deckungsfahig erklart werden.

(6) Zur Unterstlitzung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus
sowie fir weitere Unterhaltungsaufwendungen wird ein Betrag in Hohe von 130 000 000 Euro
zur Verfligung gestellt. Der Betrag wird als Pauschale jeweils zur Halfte nach der maBgeblichen
Einwohnerzahl gemaB § 27 Absatz 3 Satz 1 und nach der maBgeblichen Gebietsflache gemaB §
27 Absatz 9 verteilt. Die Mittel werden als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt.

(7) Die Euro-Betrage je Einwohner, je tausend Quadratmeter Gebietsflache und je Einwohner
Uber 65 Jahre werden von dem fiir Kommunales und dem fir Finanzen zustandigen Ministerium
ermittelt und festgesetzt.

§17

Schulpauschale/Bildungspauschale

(1) Zur Unterstutzung kommunaler Aufgabenerfillung im Schulbereich sowie kommunaler Inves-
titionsmaBnahmen im Bereich der friihkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeinde-
verbanden insgesamt ein Betrag von 682 724 000 Euro zur Verfigung gestellt. Die Mittel kdnnen
fur den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und flr raumbildende
Ausbauten sowie fiir die Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kinderta-
geseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale
kénnen dariber hinaus Instandsetzungen von Schulgebauden sowie Mieten und Leasingraten
flr Schulen finanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schiilerzahl gemaB § 27 Absatz 5 fir die
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Die Regelungen in § 8 Absatz 4 Satz 3 bis 5
finden entsprechend Anwendung.
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(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu berlicksichtigen, dass jeder Gemeinde, die
Schultrager ist, ein Mindestbetrag von 300 000 Euro, jedem Kreis, der Schultrager ist, ein Min-
destbetrag von 510 000 Euro und jedem Landschaftsverband als Schultrager ein Mindestbetrag
von 1700 000 Euro gewahrt wird.

§18

Sportpauschale

(1) Zur Unterstitzung kommunaler Aufgabenerfillung im Sportbereich wird den Gemeinden ins-
gesamt ein Betrag von 58 443 200 Euro zur Verfligung gestellt. Die Mittel sind von den Gemein-
den fur den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie fir die Neuanlagen, Wiederauf-
bauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und fir die Einrichtung und Ausstattung von
Sportstatten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale kdnnen darliber hinaus Instandset-
zungen von Sportstatten sowie Mieten und Leasingraten fur Sportstatten finanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Einwohnerzahl gemaB § 27 Absatz 3 Satz 1.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu berlcksichtigen, dass jeder Gemeinde ein
Mindestbetrag von 60 000 Euro gewahrt wird.

§19
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbande

zur Uberwindung auBergewohnlicher oder unvorhersehbarer Belastungssituationen

(1) Zur Uberwindung auBergewdhnlicher oder unvorhersehbarer finanzieller Belastungssituatio-
nen, die im Rahmen des Schllisselzuweisungssystems keine oder nur unzureichende Bertick-
sichtigung finden, werden insgesamt 37 498 400 Euro zur Verfigung gestellt.

(2) Die Mittel nach Absatz 1 sind bestimmt fir
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1. pauschale Zuweisungen an Gemeinden, die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort au-
Bergewdhnliche Belastungen tragen (Kurortehilfe), in Hohe von 10 095 900 Euro. Empfangsbe-
rechtigte Gemeinden erhalten einen auf Grund ihrer Anerkennung gewichteten Sockelbetrag in
Hoéhe von 41760 Euro. Gemeinden mit einer Anerkennung

a) als Luftkurort erhalten einen einfachen,
b) als Heilklimatischer Kurort oder als Kneipp-Kurort erhalten einen zweifachen,
c) als Heilbad oder als Kneipp-Heilbad erhalten einen vierfachen oder

d) als Staatsbad erhalten einen achtfachen Sockelbetrag.

Gemeinden, bei denen der Anteil der Ubernachtungszahlen gemaB § 27 Absatz 10 an der maRB-
geblichen Einwohnerzahl gemaB § 27 Absatz 3 Satz 1 den durchschnittlichen Anteil aller emp-
fangsberechtigten Gemeinden Ubersteigt, erhalten einen Aufstockungsbetrag. Zur Ermittlung des
Aufstockungsbetrags wird die tiber dem durchschnittlichen Anteil liegende Zahl an Ubernachtun-
gen mit einem einheitlichen Grundbetrag multipliziert;

2. pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich auBergewodhnlicher Harten bei der
Erhebung von Abwassergebiihren (Abwassergebiihrenhilfe) in Hohe von 6 693 700 Euro. Die
Abwassergebihrenhilfe wird auf Antrag Gemeinden gewahrt, deren nach den Vorgaben des flr
Kommunales zustandigen Ministeriums zu berechnender individueller Abwassergeblihrensatz
Uber einem fiktiven Héchstbetrag von 6,25 Euro liegt. Berechnungsgrundlage ist die Differenz
zwischen dem individuellen Abwassergebilihrensatz und dem fiktiven Hochstbetrag multipliziert
mit dem Frischwasservolumen der jeweiligen Gemeinde fir das Jahr 2019. Die Hohe der pau-
schalen Zuwendung bestimmt sich nach einem von dieser Berechnungsgrundlage jahrlich zu er-
rechnenden Prozentsatz. Dieser ergibt sich aus dem Verhaltnis der zu verteilenden Gesamtsum-
me der Abwassergebiihrenhilfe zu der Summe der Berechnungsgrundlagen aller empfangsbe-
rechtigten Gemeinden. Bei den fir die Berechnung im Antrag geltend zu machenden Kosten blei-
ben die Zuweisungen auBer Betracht;

3. pauschale Zuweisungen an Gemeinden zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang
mit der Stationierung von Gaststreitkraften (Gaststreitkraftestationierungshilfe) in Hohe von 1 366
000 Euro. Die Gaststreitkraftestationierungshilfe wird Gemeinden gewahrt, bei denen der Anteil
der maBgeblichen Gaststreitkrafte geman § 27 Absatz 12 an der maBgeblichen Einwohnerzahl
gemaB § 27 Absatz 3 Satz 1 mindestens 1,6 Prozent betragt. Die Gemeinden erhalten einen So-
ckelbetrag in H6he von 228 300 Euro. Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 3,2 Prozent
erhalten einen nach der Zahl gewichteter Gaststreitkrafte bemessenen Aufstockungsbetrag,
hierfur wird
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a) fir Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 3,2 Prozent bis unter 6,4 Prozent die Zahl
der Gaststreitkrafte mit 1,0 und

b) flir Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 6,4 Prozent die Zahl der Gaststreitkrafte mit
1,5

gewichtet und mit einem einheitlichen Grundbetrag multipliziert;

4. pauschale Zuweisungen an die Landschaftsverbande zur Milderung von Belastungen, die
durch die landschaftliche Kulturpflege nach § 5 Absatz 1 Buchstabe b der Landschaftsverbands-
ordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW. S. 657), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom

18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23) geandert worden ist, entstehen, in Héhe
von 11 259 200 Euro; der Betrag wird zu jeweils der Halfte auf den Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe sowie den Landschaftsverband Rheinland aufgeteilt und

5. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbande zur Milderung von Harten, die sich aus
der Durchfiihrung des Finanzausgleichs ergeben, oder zur Uberwindung auBergewdhnlicher
oder unvorhersehbarer finanzieller Belastungssituationen in Hohe von

8 083 600 Euro.

(3) Die Mittel nach Absatz 2 Nummer 5 kdnnen auch fir Zuweisungen an Kommunen eingesetzt
werden, mit denen MaBnahmen der Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung, der
interkommunalen Zusammenarbeit oder der Einfuhrung und Verbreitung neuer Techniken bei der
Durchfiihrung kommunaler Aufgaben unterstitzt werden.

Teil 3

Zuweisungen auBerhalb des Steuerverbundes

§ 20
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Kompensationsleistungen an die Gemeinden fiir Verluste
durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusatzlichen Belastungen aus der Neuregelung des
Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer
zugewiesen, das dem Land gemaB § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Der auf die Ge-
meinden zu verteilende Betrag wird vorlaufig auf 865 000 000 Euro festgesetzt. Nach Ablauf
des Haushaltsjahres wird der den Gemeinden zustehende Anteilsbetrag auf der Grundlage der
vorlaufigen Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung und des Finanzkraftausgleichs unter den
Landern abschlieBend ermittelt (Abrechnungsbetrag) und festgesetzt.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Absatz 1 wird nach dem Schliissel verteilt,
der in der jeweils geltenden Verordnung Uber die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindean-
teils an der Einkommensteuer und Abflihrung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Absatz 1 Satz 2 wird mit je einem Viertel zu
den in der jeweils geltenden Verordnung uber die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindean-
teils an der Einkommensteuer und Abflihrung der Gewerbesteuerumlage fiir die entsprechenden
Haushaltsjahre genannten Terminen fur die Abschlagszahlungen beziehungsweise Vorauszah-
lung auf die Schlussabrechnung ausgezahlt. Der Abrechnungsbetrag nach Absatz 1 Satz 3 wird
nach Anrechnung der geleisteten Abschlagszahlungen mit der nachstmaoglichen Abschlagszah-
lung ausgeglichen.

(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung der Zuweisungen regeln das fiir Finanzen
und das fur Kommunales zustandige Ministerium.

§ 21

Kompensationsleistungen an die Gemeinden fiir Verluste
in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusatzlichen Belastungen in Zusammenhang mit
dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Um-
satzsteuer zugewiesen, das dem Land gemaB § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum Ausgleich
der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht. Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag
wird auf 17 915 000 Euro festgesetzt.
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(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Absatz 1 wird nach dem Schliissel verteilt,
der in der jeweils geltenden Verordnung Uber die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindean-
teils an der Einkommensteuer und Abfilhrung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Absatz 1 wird mit je einem Viertel zu den in

der jeweils geltenden Verordnung uber die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an
der Einkommensteuer und Abfihrung der Gewerbesteuerumlage fir die entsprechenden Haus-
haltsjahre genannten Terminen fur die Abschlagszahlungen ausgezahlt.

(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung der Zuweisungen regeln das fiir Finanzen
und das fiir Kommunales zustandige Ministerium.

§22
Zuweisungen hach MaBgabe des Haushaltsplans des Landes

Die haushaltsmaBige Zuordnung, die Zweckbestimmung der Zuweisungen und die Haushaltsan-
satze der Zuweisungen nach MaBgabe des Haushaltsplans des Landes (§ 1 Absatz 4) werden
von dem fiir Kommunales und dem fiir Finanzen zustandigen Ministerium jahrlich bekanntgege-
ben.

Teil 4
Umlagegrundlagen, Umlagen

§23

Umlagegrundlagen fiir Schliisselzuweisungen

Die Umlagegrundlagen zur Ermittlung der normierten Ertragskraft im Zusammenhang mit der Be-
rechnung der Schllsselzuweisungen sind
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1.

a)

c)

fur die Kreise

die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehoérigen Gemeinden und

die zu veranschlagenden Schllsselzuweisungen der kreisangehorigen Gemeinden,

fUr die Stadteregion Aachen

die Steuerkraftmesszahlen der regionsangehdrigen Gemeinden und

die zu veranschlagenden Schllisselzuweisungen der regionsangehdérigen Gemeinden
abzuglich

der Steuerkraftmesszahl der Stadt Aachen und

der zu veranschlagenden Schlisselzuweisungen der Stadt Aachen und

fUr die Landschaftsverbande

die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden,

die zu veranschlagenden Schilsselzuweisungen der Gemeinden und Kreise und

die Abrechnungsbetrage der Kreise fur das Jahr 2017 nach § 7 des Einheitslastenabrech-

nungsgesetzes NRW.

§24

Kreisumlage

(1) Die Kreisumlage wird in Prozentsatzen der festgesetzten Umlagegrundlagen nach

§ 23 Nummer 1 und 2 festgesetzt. Fiir die Festsetzung einer ausschlieBlichen Belastung oder ei-
ner Mehr- oder Minderbelastung einzelner Teile des Kreises sowie flr die Erhebung einer Son-
derumlage gilt Satz 1 entsprechend.
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(2) Fir die Festsetzung der Regionsumlage nach dem Stadteregion Aachen Gesetz gilt
Absatz 1.

§25

Landschaftsumlage

Die Landschaftsumlage wird in Prozentsatzen der festgesetzten Umlagegrundlagen nach § 23
Nummer 3 festgesetzt.

§ 26

Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Fur die Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr gilt § 25 entsprechend.

Teil 5

Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 27

Grundlagen fiir die Erhebung und die Anwendung von Daten
zur Berechnung von Zuweisungen aus dem Steuerverbund

(1) Die zur Berechnung der Zuweisungen nach den §§ 5 bis 19 erforderlichen Daten werden den
amtlichen Statistiken nach MaBgabe der folgenden Vorschriften enthommen. Die Daten der amt-
lichen Statistiken sind fir die Ermittlung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund fir die Zuwei-
sungsempfanger bindend. Fur diese Daten findet das Berichtigungsverfahren nach § 29 keine
Anwendung.
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(2) Soweit Daten von Gemeinden und Gemeindeverbanden erforderlich sind, die nicht aus amtli-
chen Statistiken entnommen werden konnen, werden diese unmittelbar bei den Gemeinden und
Gemeindeverbanden oder den zustandigen Stellen erhoben. Die Gemeinden und Gemeindever-
bande sind unter Beachtung der kommunalverfassungsrechtlichen Vertretungsregelungen ver-
pflichtet, den zustandigen obersten Landesbehdrden, dem Landesbetrieb Information und Tech-
nik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) und den Aufsichtsbehdrden alle zur Errechnung und Festset-
zung erforderlichen Auskiinfte fristgerecht und vollstandig zu erteilen. Soweit den Gemeinden
und Gemeindeverbanden fiir die Datenabfrage durch IT.NRW gesicherte elektronische Ubermitt-
lungsverfahren zur Verfiigung gestellt werden, sind diese zu benutzen. Werden die notwendigen
Auskiinfte nicht oder nicht rechtzeitig erteilt, so kdnnen das fiir Kommunales und das fiir Finan-
zen zustandige Ministerium bestimmen, dass geschatzte Zahlen zugrunde gelegt werden oder
die Berlcksichtigung entsprechender Ansatze fir die betroffenen Gemeinden und Gemeindever-
bande flr den Finanzausgleich unterbleibt. § 29 findet in diesen Fallen keine Anwendung.

(3) Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt die in Anlage 3 festgesetzte Bevdlkerungs-
zahl zum Stichtag 31. Dezember 2018. Fir die Ermittlung der durchschnittlichen Zahl der Einwoh-
ner der Gemeinden nach § 8 Absatz 3 werden die Bevolkerungszahlen nach Anlage 3 zu den
Stichtagen 30. Juni 2016, 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2018 herangezogen.

(4) Als Zahl der liber 65-jahrigen Einwohner wird die von IT.NRW fortgeschriebene gegliederte
Bevdlkerungszahl zum Stichtag 31. Dezember 2018 herangezogen.

(5) Als Zahl der Schiiler im Sinne des § 8 Absatz 4, des § 11 Absatz 4 und des § 17 Absatz 2 gilt
die in der von IT.NRW geflihrten Schulstatistik festgesetzte Schiilerzahl zum Stichtag

15. Oktober 2018. Dieser Stichtag ist auch fur die Zurechnung des Anteils an der Umlage geman
§ 8 Absatz 4 Satz 3 sowie des Finanzierungsanteils gemaB § 8 Absatz 4 Satz 4 fiir das Haus-
haltsjahr 2018 maBgeblich.

(6) Als Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Sinne des § 8 Absatz 5 gilt die von der Bundes-agen-
tur fUr Arbeit ermittelte Zahl zum Stichtag 31. Dezember 2018.

(7) Als Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten im Sinne des § 8 Absatz 6 gilt die von
der Bundesagentur fr Arbeit ermittelte Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten in
den Gemeinden am Arbeitsort zum Stichtag 31. Dezember 2018.
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(8) Die Referenzperiode fiir die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl nach § 9 und die Berlicksich-
tigung der Abrechnungsbetrage nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW wird auf
den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 festgesetzt.

(9) Als Gebietsflache im Sinne des § 8 Absatz 7 und des § 16 Absatz 3 gilt der Gebietsstand zum
Stichtag 31. Dezember 2018, der im Jahresabschluss des Liegenschaftskatasters ermittelt und an
IT.NRW abgegeben wurde.

(10) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen nach § 19 Absatz 2 Nummer 1an Gemein-
den, die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen zu tragen haben,
werden die Ubernachtungszahlen aus der amtlichen Beherbergungsstatistik Nordrhein-Westfa-
len im Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 zugrunde gelegt.

(17) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich besonderer
Harten bei der Erhebung von Abwassergebihren nach § 19 Absatz 2 Nummer 2 wird ein fiktiver
Hochstbetrag von 6,25 Euro je Kubikmeter unter Zugrundelegung der Erhebungen der Bezirksre-
gierungen im Jahr 2019 festgesetzt.

(12) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen an Gemeinden zur Milderung von Belas-
tungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkraften nach § 19 Absatz 2 Num-
mer 3 werden die Ergebnisse der Erhebung des flir Kommunales zustandigen Ministeriums bei

den zustandigen Stellen der Gaststreitkrafte Uber die Anzahl der auBerhalb der Kasernen woh-

nenden Personen und ihrer Angehdrigen zum Stichtag 31. Dezember 2018 zugrunde gelegt.

(13) Das fur Kommunales und das flr Finanzen zustandige Ministerium werden ermachtigt, Da-
ten nach den Absatzen 1 bis 12, die der Berechnung von Zuweisungen aus dem Steuerverbund
zugrunde zu legen sind, ausnahmsweise fur einzelne Gemeinden und Gemeindeverbande ab-
weichend festzusetzen, wenn sie den Grundsatzen des Finanz- und Lastenausgleichs nicht an-
gemessen gerecht werden oder zu unzumutbaren Harten bei der Durchfiihrung des Finanz- und
Lastenausgleichs fuhren.

§ 28

Verfahrensregelungen zur Ermittlung, Festsetzung und
Auszahlung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund
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(1) Die auf die Gemeinden und Gemeindeverbande entfallenden Zuweisungen nach den §§ 5 bis
19 werden jahrlich durch das fir Kommunales und das flr Finanzen zustandige Ministerium er-
rechnet und festgesetzt. Diese setzen zudem die einheitlichen Grundbetrage in der Weise fest,
dass die jeweils fur Schliisselzuweisungen zur Verfiigung gestellten Betrage aufgebraucht wer-
den.

(2) Das fur Kommunales und das fur Finanzen zustandige Ministerium werden ermachtigt, die fur
die jeweiligen Haushaltsjahre ermittelten Ansatze zur Festlegung des fiktiven Bedarfs nach den
§§ 8, 11 und 14 und zur Festlegung der normierten Ertragskraft nach den §§ 9, 12 und 15, die der
Berechnung der Schllisselzuweisungen zugrunde zu legen sind, ausnahmsweise fiir einzelne
Gemeinden und Gemeindeverbande abweichend festzusetzen, wenn sie den Grundsatzen des
Finanz- und Lastenausgleichs nicht angemessen gerecht werden. Das flir Kommunales und das
flr Finanzen zustandige Ministerium kénnen eine auf Dauer angelegte Beteiligung von Gemein-
den und Gemeindeverbanden an interkommunalen Gewerbegebieten berlcksichtigen, wenn dies
erforderlich ist, um eine den Grundsatzen eines verteilungsgerechten Finanzausgleichs entspre-
chende Anrechnung der Steuerkraft sicherzustellen.

(3) Die Schliisselzuweisungen nach § 6, die Investitionspauschalen und die Aufwands-/Unterhal-
tungspauschale nach § 16, die Schulpauschale/Bildungspauschale nach § 17 und die Sportpau-
schale nach § 18 werden zu einem Achtel im Januar, jeweils zu einem Viertel im Marz, Juni und
September am jeweils vorletzten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main, sowie zu einem Achtel im
Dezember am vorletzten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main vor dem

24. Dezember ausgezahlt.

(4) Das fur Kommunales und das fur Finanzen zustandige Ministerium leisten Abschlagszahlun-
gen auf der Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn die Festsetzung der Schliissel-
zuweisungen nach § 6, der Investitionspauschalen und der Aufwands-/Unterhaltungspauschale
nach § 16, der Schulpauschale/Bildungspauschale nach § 17 und der Sportpauschale nach § 18
flr das Jahr 2020 nicht vor dem nachstmdglichen Auszahlungstermin gemaB Absatz 3 erfolgt
ist. In besonderen Fallen kdnnen das fir Kommunales und das flr Finanzen zustédndige Ministeri-
um die Hohe der Abschlagszahlung fiir einzelne Gemeinden gesondert festsetzen. Die Ab-
schlagszahlungen werden nach der endglltigen Festsetzung mit der ersten ordentlichen Zah-
lung nach der Festsetzung auf Grund dieses Gesetzes verrechnet.

(5) Die Auszahlungstermine der Mittel fiir Zuweisungen nach § 19 werden von dem fiir Kommu-
nales und dem fir Finanzen zustandigen Ministerium festgesetzt.
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(6) Leistungen nach diesem Gesetz an die Gemeinden und Kreise werden durch Bescheide der
Bezirksregierungen festgesetzt. Das fir Kommunales und das fiir Finanzen zustandige Ministeri-
um kénnen bestimmen, dass die Bescheide der Bezirksregierungen den Gemeinden und Kreisen
unmittelbar durch IT.NRW zuzuleiten sind. Leistungen nach diesem Gesetz an die Landschafts-
verbande werden fiir das jeweilige Haushaltsjahr durch Bescheide von dem fliir Kommunales und
dem fur Finanzen zustandigen Ministerium festgesetzt. Das fir Kommunales und das fir Finan-
zen zustandige Ministerium kénnen bestimmen, dass die Bescheide den Landschaftsverbanden
unmittelbar durch IT.NRW zuzuleiten sind.

(7) Nach naherer Bestimmung des fir Kommunales und des fir Finanzen zustandigen Ministeri-
ums kdénnen im Haushaltsjahr 2021 fur Schllisselzuweisungen, fir Investitionspauschalen sowie
die Aufwands-/Unterhaltungspauschale, fiir die Schulpauschale/Bildungspauschale und fiir die
Sportpauschale Abschlagszahlungen auf der Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW zu
den Terminen des Absatzes 3 geleistet werden, wenn dies bereits vor Verkiindung des fur das
Jahr 2021 geltenden Gemeindefinanzierungsgesetzes erforderlich ist. Die Abschlagszahlungen
sind mit der ersten ordentlichen Zahlung nach Verkindung des neuen Gemeindefinanzierungs-
gesetzes und der Festsetzung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund zu verrechnen.

§ 29

Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen aus dem Steuerverbund

(1) Unrichtigkeiten, die nicht auf Daten aus amtlichen Statistiken zurlickzufiihren sind, werden bis
langstens drei Jahre nach Festsetzung der Schliisselzuweisungen nach § 6, der Schulpauschale/
Bildungspauschale nach § 17 und der Sonderbedarfszuweisungen nach § 19 Absatz 2 Nummern
1 bis 3 berichtigt, wenn die Summe der Berichtigungen eines Jahres den Betrag von 15 000 Euro
Ubersteigt.

(2) Die fur Berichtigungen erforderlichen Betrage werden vorab mit den zur Verfiigung gestellten
Schlisselzuweisungen nach § 6, den Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale nach § 17
und den Mitteln der Sonderbedarfszuweisungen nach § 19 Absatz 2 Nummern 1 bis 3 verrechnet.

(3) Berichtigungen nach Absatz 1 kdnnen mit allen Leistungen aus dem Steuerverbund verrech-
net werden.
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§30

Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

(1) Die Bewirtschaftung der Mittel aus dem Steuerverbund nach den §§ 4 bis 19 regeln das fir
Kommunales und das fiir Finanzen zustandige Ministerium.

(2) Die Bewirtschaftung der im Steuerverbund verbliebenen Reste bei den Zuweisungen

1. nach §§ 21 bis 27 des Gemeindefinanzierungsgesetzes vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S.
42), das zuletzt durch Artikel Il des Gesetzes vom 15. Dezember 2005 (GV. NRW.

S. 936) (Gemeindefinanzierungsgesetz fiir die Haushaltsjahre 2004/2005) geandert worden ist,
regeln die jeweils fachlich zustandigen Ministerien und

2. nach § 28 des Gemeindefinanzierungsgesetzes fur die Haushaltsjahre 2004/2005 regelt das
fachlich zustandige Ministerium im Einvernehmen mit dem fiir Kommunales und dem fir Finan-
zen zustandigen Ministerium.

§ 31

Abschlagszahlungen fiir Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
und in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

(1) Das fur Kommunales und das fiir Finanzen zustandige Ministerium leisten Abschlagszahlun-
gen auf der Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn die Festsetzung der Kompensa-
tionsleistungen an die Gemeinden fur Verluste

1. durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach § 20 und

2. in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 nach § 21

flr das Jahr 2020 nicht vor dem nachstmdglichen Auszahlungstermin nach § 3 der Verordnung
Uber die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Ab-
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fuhrung der Gewerbesteuerumlage fir die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 vom
21. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 1006) erfolgt ist.

(2) Die Abschlagszahlungen werden nach der endgliltigen Festsetzung mit der ersten ordentli-
chen Zahlung nach der Festsetzung auf Grund dieses Gesetzes verrechnet.

(3) Absatze 1und 2 gelten entsprechend fir das Haushaltsjahr 2021, wenn dies bereits vor Ver-
kiindung des flr das Jahr 2021 geltenden Gemeindefinanzierungsgesetzes erforderlich ist.

§32

Forderungsgrundsatze fiir zweckgebundene Zuweisungen nach
MaBgabe des Haushaltsplans des Landes

(1) Bei allen zweckgebundenen Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbande stellen die
zustandigen Ministerien sicher, dass bei der Bewilligung der Zuweisungen auch die finanzielle
Leistungsfahigkeit der Gebietskdrperschaften und ihre Beteiligung am Finanzausgleich bertck-
sichtigt werden.

(2) Forderprogramme bedirfen der Zustimmung des fiir Kommunales zustandigen Ministeriums,
soweit sie Zuweisungen zu MaBnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbanden enthalten, die
ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nicht nachkommen. Die Férderung von
EinzelmaBnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbande bedarf in diesen Fallen der kommu-
nalaufsichtlichen Zustimmung durch die Bezirksregierung, soweit diese MaBnahmen nicht be-
reits von einer Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Riicklage erfasst oder in einem
genehmigten Haushaltssicherungskonzept enthalten sind.

§33
Kiirzungsermachtigung

Das fur Kommunales und das fur Finanzen zustandige Ministerium werden ermachtigt, Zuwei-
sungen aus dem Steuerverbund um den Betrag solcher falligen Forderungen zu kiirzen, auf die
das Land nach den zur Zeit geltenden Bestimmungen einen Anspruch hat.
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Teil 6

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

§34

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft und mit dem Inkrafttreten eines neuen Gemeindefi-
nanzierungsgesetzes auBer Kraft.

Artikel 2

Anderung des Stiarkungspaktgesetzes

§ 2 des Starkungspaktgesetzes vom 9. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 662), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 2018 S. 68) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1. In Absatz 2 wird die Angabe ,114 789 000" durch die Angabe ,20 789 000" ersetzt.

2. Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

.Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen durch einen Ab-
zug bei der Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze in Héhe von 65 000 000
Euro im Jahr 2012, jeweils 115 000 000 Euro in den Jahren 2013 bis 2015 und jeweils 185 000
000 Euro in den Jahren 2016 und 2017, 154 000 000 Euro im Jahr 2018 und 124 000 000 Euro im
Jahr 2019."
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Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Disseldorf, den 19. Dezember 2019

Die Landesregierung

Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident

Armin Laschet

(L.S.)

Der Minister fir Kinder, Familie, Fliichtlinge und Integration

Dr. Joachim Stamp

Der Minister der Finanzen

LutzLienenkamper

Der Minister fur Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Die Ministerin fur Schule und Bildung

Yvonne Gebauer
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Die Ministerin flr Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
Ina Scharrenbach

GV. NRW. 2019 S. 1009

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 34/35


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2019-s1009

Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 35/35


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/18202-32160-gv29-10anlage1.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 - GFG 2020) und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes 

	Anlagen

